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RS OGH 1992/1/23 12Os95/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.01.1992

Norm

StPO §143 ff

Rechtssatz

Die strafprozessualen Bestimmungen über die gerichtliche Beschlagnahme regeln ausschließlich die Begründung

gerichtlichen Gewahrsams an bestimmten körperlichen Sachen; sie vermögen demgemäß die Sperre eines Sparkontos

(als ein die Forderung des aus der Spareinlage Berechtigten gegenüber der Kreditunternehmung betre9endes

Zahlungsverbot) nicht zu stützen.
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